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RS OGH 1999/3/23 1Ob66/99h
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.03.1999

Norm

ZPO §528 Abs2 Z1 B

Rechtssatz

Wird die Abweisung eines Antrags auf Zurückweisung des Nebenintervenienten der erst nach Erlöschen des Rechts,

sich der Nebenintervention zu widersetzen, gestellt wurde, vom Rekursgericht zur Gänze bestätigt, ist der

Revisionsrekurs gemäß § 528 Abs 2 Z 2 ZPO jedenfalls unzulässig.
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